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Kursanmeldung 
 
 
 

WICHTIG! Die vhs Wörth am Rhein verschickt Anmeldebestätigungen per Email. 

Die Bankabbuchung erfolgt nach Kursbeginn. 

 
 

Persönliche Angaben Kursteilnehmer*in 

 
Anmeldung für folgende/n Kurs/e 
 

Kurs Nr.  Kursname:  

Kurs Nr.  Kursname:  

Kurs Nr.  Kursname:  

Kurs Nr.  Kursname:  

 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Anmeldung und habe die im Programmheft abgedruckten 
Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Ich erkenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
und die Datenschutzbestimmungen der Volkshochschule Wörth an. Auch bin ich damit einverstanden, dass 
meine Angaben für die Kursverwaltung elektronisch gespeichert und benutzt werden. 
 
 

 

 Ort, Datum Unterschrift 
 
 
Rücktrittserklärung/Abmeldung 
Ein Rücktritt oder eine Abmeldung muss spätestens drei Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich, telefonisch 
oder persönlich bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule Wörth erfolgen. Bei einem späteren Rücktritt ist 
die volle Kursgebühr zu entrichten. 
 

  

Familienname: Vorname: 

Straße: PLZ, Ort: 

Telefon: Mobil: 

E-Mail: 
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Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 
(Kombimandat) 

 

Zahlungsempfänger: Stadtverwaltung Wörth a. Rh., Mozartstr. 2, 76744 Wörth a. Rh. 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000092992 

Mandatsreferenz (Kassenzeichen):  

Forderungsart: VHS-Kursgebühren 

 

1. Einzugsermächtigung 

 
Ich ermächtige die Stadtverwaltung Wörth a. Rh. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Nach schriftlicher Benachrichtigung durch 
die Stadtverwaltung über die Umstellung auf die SEPA-Lastschrift gilt das folgende SEPA-Lastschrift-
Mandat.  

 
2. SEPA-Lastschriftmandat 

 
Ich ermächtige die Stadtverwaltung Wörth a. Rh. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtverwaltung Wörth a. Rh. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von sechs Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Angaben zum Kontoinhaber: 

 

Familienname, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Kreditinstitut:  

BIC (11-stellig):  

IBAN (22-stellig): DE 

 
 

 

 Ort, Datum Unterschrift (Kontoinhaber) 

 
 

Wichtig: Eine Rückgabe des Lastschriftmandats ist nur mit Originalunterschrift gültig. Vor dem ersten Einzug 
einer SEPA-Lastschrift wird mich die Stadtverwaltung Wörth a. Rh. über den Einzug informieren.  
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